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Vorwort 

Das Bewusstsein für die drängende Relevanz des Ausbaus Erneuerbarer Energien wächst - nicht zuletzt 

angesichts der Energiekrise in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die globale 

Jahrhundertaufgabe, das Leben in den planetaren Grenzen zu gestalten, macht den Ausbau aus Gründen 

des Klimaschutzes zwingend. Nun wird deutlich, dass er Souveränität verspricht und preisdämpfend 

wirken wird. 

Das Energie- und Industrieland Nordrhein-Westfalen steht beim Weg hin zur Klimaneutralität, die bis 2045 

erreicht werden muss, vor besonderen Herausforderungen. Das Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren 

Energien muss massiv gesteigert werden. Und das bedeutet, dass jetzt, auch und gerade in Nordrhein-

Westfalen, politische Fesseln fallen müssen. Die Landesregierung geht deshalb sehr konzentriert und mit 

parallellaufenden Prozessen an die Aufgabe heran, für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in einen 

deutlich schnelleren Gang zu wechseln. 

Auch der Bund hat bereits wesentliche Maßnahmen auf den Weg gebracht und mit dem beschlossenen 

Umwelt- und Energiegesetzespaket eine Ausbauoffensive der Erneuerbaren Energien gestartet. Kernstück 

ist die umfassendste Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), dem zentralen Förder- und 

Steuerungsinstrument für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, seit seiner Einführung im Jahr 2000. 

Erstmals werden wirklich ambitionierte Ausbauziele vereinbart, wird der Weg dorthin geebnet. Mit dem 

Ziel, den Anteil erneuerbaren Stroms bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent zu heben, gibt es 

Planungssicherheit für Investoren, Industrie und Handwerk und auch für Verbraucherinnen und 

Verbraucher. 

Die Landesregierung wird die damit verbundenen Möglichkeiten für Nordrhein-Westfalen nutzen. Von 

den beschlossenen Gesetzen und Maßnahmen erwartet Nordrhein-Wesfalen insbesondere einen großen 

Schub für die Windenergie, deren Ausbau zuletzt stark ins Stocken geraten ist. Die Windenergie trägt 

heute den größten Anteil zur erneuerbaren Stromversorgung in Deutschland bei und wird auf dem Weg 

zur Klimaneutralität, neben der Photovoltaik, zur wichtigsten Energiequelle. 

Nordrhein-Westfalen befindet sich beim Ausbau der Windenergie mit einer installierten Leistung von 

insgesamt rund 6.800 Megawatt im Ländervergleich in der Spitzengruppe um Niedersachsen, 

Brandenburg und Schleswig-Holstein. Bis Ende des Jahrzehnts müssen Windenergieanlagen jedoch nicht 

nur konventionelle Kraftwerke ersetzen, sondern auch den zusätzlichen Strombedarf im Rahmen der 

Sektorenkopplung decken. Die kürzlich beschlossene EEG-Novelle sieht daher vor, die installierte Leistung 

der Windenergie bis 2030 auf 115 Gigawatt zu verdoppeln. 

Nordrhein-Westfalen wird seinen Beitrag zu diesem ambitionierten Ziel leisten und die Voraussetzungen 

dafür schaffen, dass mindestens 1.000 zusätzliche Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen bis ins 

Jahr 2027 entstehen. NRW will Vorreiter sein, die dafür dringend erforderlichen Flächen bereitzustellen 

und die Genehmigungsverfahren weiter zu beschleunigen.   
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1 Ausbau der erneuerbaren Energien und Länderziele 

1.1 EE-Anlagen zur Stromerzeugung 

Nordrhein-Westfalen betreibt im Rahmen des „Energieatlas NRW” des Landesamtes für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LANUV) eine eigene landesweite Statistik zu Strom-produzierenden Anlagen der 

Erneuerbaren Energien. Die Daten zum Anlagenbestand im Energieatlas werden einmal im Jahr vom 

LANUV aktualisiert. Aus Gründen der bundesweiten Vergleichbarkeit werden hier im Weiteren jedoch die 

zur Verfügung gestellten Daten des Marktstammdatenregisters verwendet. 

 

Die nachfolgenden Tabellen 1 und 2 enthalten jeweils Auszüge aus dem Marktstammdatenregister der 

Bundesnetzagentur über Anzahl und Leistungen von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien (EE) des Jahres 2022 (Datenstand: 19.03.2023; Auswertungszeitraum: Jan. 2022 - Dez. 2022).  

 

Daten über Anzahl und Leistungen der Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien werden 

zentral durch die Bundesnetzagentur für alle Bundesländer bereitgestellt. Die Daten der 

Bundesnetzagentur unterliegen einer fortlaufenden Datenkorrektur durch die Qualitätssicherung des 

Marktstammdatenregisters sowie durch die Netzbetreiber und die Anlagenbetreiber als Dateninhaber. 

Der hier verwendete Datensatz wird nur zum Zweck der Berichterstattung im Bund-Länder-

Kooperationsausschuss erstellt, gibt den Kenntnisstand am Erstellungstag wieder und eignet sich nicht für 

statistische Zeitreihen. Die Daten sind daher auch nur bedingt vergleichbar mit den in vorangegangenen 

Berichten verwendeten Datensätzen bzw. Daten aus Zeitreihen von Energiestatistiken des Bundes oder 

der Länder. 
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Tabelle 1: Installierte Leistng der EE-Anlagen zur Stromerzeugung im Jahr 2022 in MW 

Installierte 
Leistung in MW 
EE-
Stromerzeugungs-
einheiten 

Bruttoleistung Zubau 
(Netto) 

Neu- 
Inbetrieb-
nahmen 

Rückbau 

Biomasse 952,4 4,5 6,5 2,0 

Solare 
Strahlungsenergie 

7.558,2 924,7 926,5 1,8 

Windenergie an 
Land 

6.770,2 387,7 419,6 31,9 

Windenergie auf 
See 

- - - - 

Klärgas 79,4 1,1 1,3 0,2 

Wasserkraft 191,3 0,2 0,2 - 

Wasserkraft 
(Grenzkraftwerke) 

- - - - 

Pumpspeicher mit 
natürlichem 
Zufluss 

- - - - 

Deponiegas 28,3 -4,9 0,2 5,1 

Geothermie 0,0 - - - 
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Tabelle 2: Anzahl der EE-Anlagen zur Stromerzeugung im Jahr 2022 

Anzahl 
EE-
Stromerzeugungs-
einheiten 

Gesamt Zubau (Netto) Neu- 
Inbetrieb-
nahmen 

Rückbau 

Biomasse 1.831 8 19 11 

Solare 
Strahlungsenergie 

438.555 79.261 79.700 439 

Windenergie an 
Land 

3.710 69 103 34 

Windenergie auf 
See 

- - - - 

Klärgas 311 9 11 2 

Wasserkraft 521 3 3 - 

Wasserkraft 
(Grenzkraftwerke) 

- - - - 

Pumpspeicher mit 
natürlichem 
Zufluss 

- - - - 

Deponiegas 49 - 1 1 

Geothermie 1 - - - 

 

Zusätzliche Angaben zu Tabellen 1 und 2 

 Quellen der Daten sind die Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland 
der AGEE-Stat (Stand Feb. 2023), EEG-Anlagenstammdaten der Übertragungsnetzbetreiber und das 
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Datenstand 19.03.2023). 

 Netto-Zubau: Neu-Inbetriebnahmen abzgl. Rückbau im Auswertungszeitraum 

 Neu-Inbetriebnahmen: Auswertung nach Inbetriebnahmedatum 

 Rückbau: Auswertung nach Datum der endgültigen Stilllegung 

 Wasserkraft: Ohne Grenzkraftwerke (Deutschland/Nachbarstaat) und ohne Pumpspeicher  
 

1.2 Länderziele für den EE-Ausbau bzw. die EE-Stromerzeugung 

Windenergie: In Nordrhein-Westfalen stehen derzeit knapp 7 Gigawatt installierter Leistung und damit 

etwa 12 Prozent der bundesweiten Kapazitäten. Die wichtigen bundespolitischen Impulse für den 

beschleunigten Ausbau der Windenergie werden durch Nordrhein-Westfalen zielgerichtet begleitet und 

unterstützt. Zur Stärkung des Energielandes und Industriestandortes NRW strebt die Landesregierung 

einen massiv beschleunigten Ausbau an – mit einer Zielmarke von mindestens 1.000 zusätzlichen 

Windenergieanlagen in der aktuellen Legislaturperiode von 2022 bis 2027. 

Photovoltaik: Im Bereich der Stromerzeugung aus Photovoltaik unterstützt Nordrhein-Westfalen das im 

EEG festgelegte Ziel eines Ausbaus von 215 Gigawatt installierter Leistung bis zum Jahr 2030. NRW wird 

dazu einen substanziellen Beitrag leisten. Hierfür werden zusätzliche Flächen verfügbar gemacht und das 
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Ziel verfolgt, dass jedes geeignete Dach für die Solarenergie genutzt wird. 

 

2 Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie an Land (Flächenziele, 
ausgewiesene und geplante Flächen, Genehmigungen, Repowering) 

2.1 Stand der Umsetzung der Ziele zu Flächenausweisung nach 
Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG)  

Um den klima- und energiepolitischen Notwendigkeiten gerecht zu werden und einen ambitionierten 

Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten, hat sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt, die 

im WindBG für Nordrhein-Westfalen festgelegten Flächenbeitragswerte Nordrhein-Westfalens deutlich 

vor den vom Bund gesetzlich vorgegebenen Fristen zu erreichen.  

Nach dem derzeitig bekannten Stand der Planung sind in NRW insgesamt 43.050 ha für Windenergie 

landesweit ausgewiesen, das entspricht etwa 1,3 Prozent der Landesfläche. Auf Ebene der 

Regionalplanung werden nicht durchgängig Bereiche für Windenergie ausgewiesen. Um die im WindBG 

formulierten Flächenziele für das Jahr 2032 in Nordrhein-Westfalen vorzeitig zu erreichen und gleichzeitig 

den Erfordernissen der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG Rechnung zu tragen, werden die 

Flächenbeitragswerte durch eine derzeit andauernde Änderung des Landesentwicklungsplans umgesetzt,  

indem die Flächenbeiträge des WindBG im Rahmen einer sachgerechten raumordnerischen Abwägung 

auf die Planungsregionen verteilt werden. Die Umsetzung der Teilflächenziele soll dann durch die Träger 

der Regionalplanung unter Berücksichtigung der übrigen Erfordernisse der Raumordnung in ihrem 

konkreten Planungsraum möglichst zügig und sachgerecht erfolgen. Der geänderte 

Landesentwicklunsgplan soll – fristgerecht gemäß § 3, Abs. 3, Ziffer 2 WindBG - bis Mai 2024 in Kraft 

treten. Die Feststellung des Flächenbeitragswertes für das Jahr 2032 im Umfang von 1,8 % der 

Landesfläche erfolgt dann über die Umsetzung von Teilflächenzielen in den Regionalplänen. Die 

Landesregierung verfolgt das feste Ziel, den Flächenbeitragswert für das Jahr 2032 bereits bis Ende des 

Jahres 2025 zu erreichen. Dazu werden die notwendigen Planungsprozesse auf den verschiedenen 

Ebenen aktuell bereits weitgehend parallelisiert durchgeführt. Grundlage für die Verteilung der 

Teilflächenziele auf die Planungsregionen in Nordrhein-Westfalen ist die “Flächenanalyse Windenergie 

NRW”, die beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen beauftragt 

wurde. Ein Zwischenbericht wurde bereits am 8. März 2023 veröffentlicht. 
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2.2 Ausgewiesene Flächen 

2.2.1 Hintergrund zu Planungspraxis und aktueller Planungssituation im Bundesland 

Im aktuell noch gültigen Landesentwicklungsplan NRW wird durch den Grundsatz 10.2-2 geregelt, dass 

von den Regionalplanungsbehörden Gebiete für die Nutzung der Windenergie als Vorranggebiete in den 

Regionalplänen festgelegt werden können. Diese Festlegung von Windenergiebereichen im Regionalplan 

wurde bisher in den Planungsregionen Düsseldorf und Münster realisiert. Die Regionalpläne der restlichen 

4 Planungsregionen in NRW enthalten keine Windenergiebereiche. In den Regionalplänen erfolgt für die 

Nutzung der Windenergie die Festlegung von Vorranggebieten ohne die Wirkung von Eignungsgebieten. 

Dies ermöglicht den kommunalen Planungsträgern, außerhalb von regionalplanerisch festgelegten 

Vorranggebieten weitere Flächen für die Windenergienutzung in ihren Bauleitplänen darzustellen. Es 

bleibt den Kommunen unbenommen, durch Darstellung im Flächennutzungsplan die 

Windenergienutzung auf geeignete Standorte zu konzentrieren. Nach § 5 in Verbindung mit § 35 Absatz 

3 Satz 3 Baugesetzbuch können die Gemeinden im Flächennutzungsplan „Konzentrationszonen für 

Windenergieanlagen“ darstellen. Eine solche Darstellung hat das Gewicht eines öffentlichen Belanges, der 

einer Windenergieanlage an anderer Stelle in der Regel entgegensteht, sofern die Gemeinde die Absicht 

im Flächennutzungsplan oder seiner Begründung zum Ausdruck bringt. Demgegenüber kann die 

Gemeinde auch eine reine Positivplanung vorsehen und lediglich die dargestellten Flächen für die 

Windenergienutzung vorhalten und gegen konkurrierende Nutzungen sichern. Für die kommunalen 

Flächenausweisungen zur Nutzung der Windenergie gilt, dass die äußeren Grenzen des Bauleitplans oder 

die Grenzen der Baugebiete oder Bauflächen stets von der gesamten Windenergieanlage einschließlich 

des Rotors einzuhalten sind. 

Am 28. Dezember 2022 hat das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes 

Nordrhein-Westfalen einen Erlass zur Auslegung und Umsetzung von Festlegungen des aktuellen 

Landesentwicklungsplans NRW (LEP) im Rahmen eines beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren 

Energien veröffentlicht. Ein wesentlicher Inhalt ist die vorgesehene planerische Möglichkeit 

Windenergieanlagen auch auf Nadelwaldflächen möglich zu machen. 

Am 8. März 2023 hat der nordrhein-westfälische Landtag die Änderung des Zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches beschlossen. Damit findet der pauschale 

Mindestabstand für Windenergievorhaben von 1.000 Metern zu Wohngebäuden in bestimmten Gebieten 

keine Anwendung auf das Repowering von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 

nach § 16 b Absatz 1 und 2 des BImSchG. Mit der Änderung wird ebenfalls neu geregelt, dass der pauschale 

Mindestabstand keine Anwendung findet auf Flächen innerhalb von Windenergiegebieten im Sinne des § 

2 Nr. 1 WindBG.  
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2.2.2 Ausgewiesene Flächen für Windenergie an Land 

Im “Sachlichen Teilplan Energie” des Regionalplan Münsterland sind 141 Windenergiebereiche mit einer 

Gesamtflächengröße von etwa 8.100 ha festgelegt. Die im Regionalplan Münsterland zeichnerisch 

dargestellten Windenergiebereiche sind Vorranggebiete entsprechend § 8 Abs. 7 Nr. 1 ROG ohne die 

Ausschlusswirkung von Eignungsgebieten gemäß § 8 Abs. 7 Nr. 3 ROG. Sie besitzen damit keine 

außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Ihre Wirkung ist ausschließlich 

nach innen gerichtet, d.h. andere raumbedeutsame Planungen und Vorhaben in den dargestellten 

Windenergiebereichen, die mit dem Bau und Betrieb von Windkraftanlagen nicht vereinbar sind, sind 

ausgeschlossen.  

Im Regionalplan Düsseldorf werden 2.265 Hektar (ha) Windenergiebereiche ohne die Wirkung von 

Eignungsgebieten sowie 187 ha Windenergievorbehaltsbereiche dargestellt. Die Darstellung erfolgte mit 

Neuaufstellung des Regionalplans Düsseldorf, bekanntgemacht am 13.04.2018. Dies entspricht knapp 0,7 

% der Fläche der Planungsregion Düsseldorf. Derzeit beklagt ist keiner der im Regionalplan Düsseldorf 

dargestellten Windenergiebereiche. 

Die bisher auf der Regionalplanebene ausgewiesenen Windenergiegebiete besitzen die Qualität von 

„Rotor-out-Flächen“. Das bedeutet, dass die Rotorblätter von Windenergieanlagen auch außerhalb der 

festgelegten Windenergiegebiete liegen können. 

Auf Ebene der Bauleitplanung haben 321 von 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, also rund 80 

Prozent, mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie mit Ausschlusswirkung nach § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB innerhalb bestehender Flächennutzungspläne ihrer Planungshoheit als Element 

kommunaler Selbstverwaltung Ausdruck verliehen. Nach einem Datensatz des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), der zuletzt zur Erarbeitung der Potenzialstudie Windenergie 

NRW erhoben wurde, beträgt die Gesamtfläche der kommunalen Konzentrationszonen in NRW 41.030 

ha.  

Die für die Windenergienutzung ausgewiesene Gesamtfläche in NRW liegt nach Verschneidung der beiden 

Planungsebenen bei 43.050 ha. 
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Tabelle 3: Flächen für Windenergie an Land 

 

Ausgewiesene Fläche für 
Windenergie an Land 

(in ha) 

Beklagte Fläche/Pläne 
 

(in ha) 

auf Landes- oder Regionalplanebene 
ausgewiesen 

10.552  

 

davon als Vorranggebiete 
ausgewiesen 

10.365 
 

davon als Vorranggebiete mit der 
Wirkung von Eignungsgebieten 
ausgewiesen 

- 

davon als Eignungsgebiete 
ausgewiesen 

- 

davon als andere Gebietsform 
ausgewiesen 

187 

auf Bauleitplanebene ausgewiesenen  41.030  

 

davon in Flächennutzungsplänen 
ausgewiesen 

41.030 
 

davon in Bebauungsplänen 
ausgewiesen (optional) 

- 

 

2.2.3 Hinweise zu Datenquellen und zur Datenqualität 

Die gelieferten Daten auf Ebene der Regionalplanung (GIS-shapefiles) sind aktuell und weisen keine 

Lücken auf. Die Daten für die kommunale Bauleitplanung basieren auf einem (GIS-) Datensatz des LANUV 

NRW, der zuletzt im Juni 2021 aktualisiert wurde. Hierbei ist nicht gänzlich auszuschließen, dass einzelne 

Daten fehlerhaft sind. Eine detaillierte Überführung sämtlicher Informationen zu den 

Flächenausweisungen auf Ebene der Bauleitplanung durch die Landesregierung ist in Planung. 

 

2.3 Planungen für neue Flächenausweisungen für Windenergie an Land (Planentwürfe) 

2.3.1 Qualitative Beschreibung der Planentwürfe 

Der Regionalrat Münster hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 beschlossen, den Regionalplan 

Münsterland zu ändern. Im Zuge der Anpassung des Regionalplans an den LEP NRW ist der bisherige 

Sachliche Teilplan Energie (STE) vollständig in den Regionalplan integriert und an die aktuellen 

Erfordernisse angepasst worden. Die Regionalplanung verfolgt mit der Festlegung von 

Windenergiegebieten die Zielsetzung, schnellstmöglich den Flächenbeitragswert für das Münsterland zu 

erreichen. Die im Regionalplan festgelegten Windenergiegebiete sind Vorranggebiete ohne die Wirkung  

von Eignungsgebieten und als Rotor-out-Flächen zu qualifizieren. In den Windenergiegebieten 

hat die Nutzung der Windenergie Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben. 
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In den übrigen Planungsregionen werden derzeit weitere umfangreiche Änderungen zur Umsetzung der 

geplanten Teilflächenziele des LEP-Entwurfs vorbereitet, hierzu liegen aber noch keine hinreichend 

konkreten Entwürfe vor.  

 

2.3.2 Quantitative Beschreibung der Planentwürfe  

Insgesamt sind im Entwurf des Regionalplans Münsterland 277 Windenergiegebiete mit einer 

Flächengröße von 15.749 ha zeichnerisch festgelegt. 

Tabelle 4: Geplante Flächen (Planentwürfe) für Windenergie an Land 

 Geplante Fläche für Windenergie an Land in 

Planentwürfen 

(in ha) 

Entwürfe auf Landes- oder 

Regionalplanebene 

 

 davon Entwürfe für Vorranggebiete  15.749 

 davon Entwürfe Vorranggebiete mit der 

Wirkung von Eignungsgebieten  

- 

 davon Entwürfe für Eignungsgebiete  - 

 davon Entwürfe für andere Gebietsform - 

Entwürfe auf Bauleitplanebene   

 davon in Entwürfe für 
Flächennutzungsplänen 

 

 davon in Entwürfen für Bebauungsplänen 
(optional) 

 

 

2.3.3 Hinweise zu Datenquellen und Datenqualität 

Die übermittelten Daten (GIS-shapefiles) geben konkret den oben beschriebenen Planungsstand für 

Flächenausweisungen im Entwurf des Regionalplans Münsterland wieder. 

 

2.4 Genehmigungen für Windenergieanlagen an Land 

2.4.1 Erteilte Genehmigungen 

Im Berichtszeitraum (1.1. bis 31.12.2022) wurden nach übermittelten Daten des MaStR insgesamt 225 

Anlagen mit einer installierten Leistung von 1092,8 MW in Nordrhein-Westfalen genehmigt. Abweichend 

können gemäß den unter 2.4.6 angegebenen Datenquellen 196 genehmigte Anlagen mit einer 

installierten Leistung von 914,1 MW gemeldet/bestätigt werden. 
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2.4.2 Abgelehnte und zurückgenommene Genehmigungsanträge, einschließlich der Gründe für die 
Ablehnung bzw. Rücknahme 

Insgesamt sind im Berichtszeitraum 57 Genehmigungsanträge für 246,3 MW installierter Leistung 

abgelehnt (22) oder zurückgenommen (35) worden. Für die Gründe der Ablehnung bzw. Rücknahme s. 

Tabelle 6. 

Tabelle 5: Gesamtanzahl- und -leistung abgelehnte/zurückgenommene Genehmigungsanträge 

 Anzahl der Anlagen Installierte Leistung  
(in MW) 

Abgelehnte Genehmigungsanträge  
im Berichtszeitraum 

22 111,2 

Zurückgenommene Genehmigungsanträge  
im Berichtszeitraum 

35 135,1 

 

Tabelle 6: Aufteilung nach Gründen für Ablehnung bzw. Rücknahme der Genehmigungsanträge 

Abgelehnte/zurückgenommene 
Genehmigungsanträge im Berichtszeitraum 

Anzahl 
der Anlagen 

Installierte Leistung 
(in MW) 

a) Artenschutz 
(bitte differenzieren: Vögel, Fledermäuse, 
sonstige) 

2  

b) Naturschutz -  

c) Trinkwasserschutz  -  

d) Immissionsschutz  5  

e) Landschaftsschutz  -  

f) Denkmalschutz 1  

g) Baurechtliche Gründe 1  

h) Planungsrechtliche Gründe 4  

i) Straßenbaurechtliche Gründe 1  

j) Forstrechtliche Gründe  -  

k) Flugsicherung 12  

l) Radaranlagen  
(bitte differenzieren zivil, militärisch, 
Wetter) 

2  

m) Weitere militärische Belange 13  

n) Erdbebenmessstation 2  

o) optisch bedrängende Wirkung -  

p) Insolvenz der Antragstellerin/des 
Antragstellers 

-  

q) Versagung eines gemeindlichen 
Einvernehmens 

5  

r) Nicht vervollständigte Unterlagen 7  

s) Ablehnung/Rücknahme infolge eines 
Klageverfahrens 

-  

t) Rücknahmen  
(Einstellung ohne Einstellungsbescheid 
bzw. Ablehnungsbescheid) 

10  
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Abgelehnte/zurückgenommene 
Genehmigungsanträge im Berichtszeitraum 

Anzahl 
der Anlagen 

Installierte Leistung 
(in MW) 

u) Sonstige 3  

v) Kein Grund dokumentiert 2  

 

In der Tabelle erfolgten Mehrfachnennungen, da auf einzelne Windenergieanlagen verschiedene 

Ablehnungsgründe zutreffen. Eine Angabe der Leistung erfolgt auf Grund von Mehrfachnennungen nicht. 

 

2.4.3 Beklagte Genehmigungen 

Die Zahl der im Berichtszeitraum genehmigten Anlagen, deren Genehmigung beklagt wurde, liegt bei 68 

Anlagen mit einer insgesamt installierten Leistung von 283,4 MW. 

Als häufige Klagegründe sind folgende Stichpunkte ohne summarische Wertung zu benennen: 

- Klagen in Bezug auf Natur- und Artenschutz 

- Schallschutz 

- Optisch bedrängende Wirkung 

- Klagen von Betreibern wegen Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheids 

- Abstände zu Bahntrassen 

- Standorteigenung im Wasserschutzgebiet 

- Planungsrecht 

- 1000-m-Abstandsregelung 

 

2.4.4 Im Verfahren befindliche Genehmigungen  

Im Berichtszeitraum befanden sich noch 547 Genehmigungsanträge über eine installierte Leistung von 

insgesamt 2.847,4 MW im Verfahren. Als Beginn des Verfahrens ist dabei die Vorlage der vollständigen 

Antragsunterlagen bei der Genehmigungsbehörde zu werten. 

 

2.4.5 Dauer der Genehmigungsverfahren 

Die durchschnittliche Dauer der Genehmigungsverfahren im Berichtsjahr lag im  

a) Zeitraum zwischen der Einreichung der Antragsunterlagen (Ersteinreichung) bei der genehmigenden 

Stelle im Sinne des § 6 der 9. BImSchV und dem Datum der Genehmigungserteilung bei 19,1 Monaten; 

b) Zeitraum zwischen der Feststellung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen gemäß § 7 der 9. 

BImSchV und dem Datum der Genehmigungserteilung bei 11,4 Monaten. 
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2.4.6 Hinweise zu Datenquellen und Datenqualität 

Für die Punkte 2.4.1 bis 2.4.5 erfolgte eine Erhebung auf Grundlage der Berichterstattung der fachauf-

sichtsführenden Bezirksregierungen unter Einbindung der einzelnen unteren Umweltschutzbehörden als 

Genehmigungs- und Überwachungsbehörden. Die Datengrundlage zu 2.4.1 umfasst zusätzlich die Daten 

des MaStR. 

 

2.5 Repowering 

Windenergieanlagen, deren EEG Förderung im 
Berichtsjahr (2022) endet 

 

Windenergieanlagen, deren EEG Förderung im 
Berichtsjahr (2022) endet und die auf planungs-

rechtlich nicht zulässigen Flächen stehen  
Anzahl der Anlagen Installierte Leistung (in 

MW) 

Anzahl der Anlagen Installierte Leistung (in 

MW) 

904 664 431 217 

 

Bei der Anzahl der Anlagen, die auf planungsrechtlich nicht zulässigen Flächen stehen, ist die Zahl der 

Anlagen angegeben, die sich außerhalb von in den Kommunen ausgewiesenen Windkonzentrationszonen 

befinden. Aufgrund der Neuregelung in § 245e Absatz 3 BauGB ist Repowering auch außerhalb von 

ausgewiesenen Konzentrationszonen möglich, sofern die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Für 

welche der hier angegebenen Anlagen dies zutrifft kann nur im jeweiligen Einzelfall beurteilt werden.  

 

2.6 Hemmnisanalyse und zusätzliche Maßnahmen für den weiteren Ausbau der Windenergie 
an Land 

In Nordrhein-Westfalen sind aktuell (Mai 2023) 3.611 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung 

von rd. 6,8 Gigawatt (GW) in Betrieb. Für die weiteren Jahre ist ein deutlich stärkerer Zubau zu erwarten 

als noch im vergangenen Jahr. Alleine im ersten Quartal 2023 wurden in NRW bereits 85 Anlagen mit einer 

installierten Gesamtleistung von rd. 444 MW genehmigt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat sich die 

genehmigte Leistung damit verdreifacht. NRW trägt damit über 25 Prozent der bundesweiten 

Genehmigungen in diesem Zeitraum bei.  

Das Ziel der Landesregierung in der aktuellen Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Errichtung 

von 1.000 zusätzlichen Windenergieanlagen zu schaffen, wird mittels einer beim LANUV beauftragten 

kontinuierlichen Zubauprognose überprüft, um mögliche Zielverfehlungen frühzeitig erkennen zu können 

und an den notwendigen Punkten weitere Beschleunigungspotenziale zu heben.  

Dazu hat die Landesregierung am 31. Oktober 2022 eine Task Force zum beschleunigten Ausbau der 

Windenergie eingesetzt. Mit der Einrichtung der interministeriellen Task Force werden die berührten 

Belange wie etwa Flächenplanung, Genehmigungsverfahren sowie wirtschaftliche Aspekte, die über die 

https://www.wirtschaft.nrw/themen/energie/erneuerbare-energien/task-force-ausbaubeschleunigung-windenergie-nrw
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verschiedenen Ressorts der Landesregierung verteilt sind, zusammengeführt. Die Task Force legt 

Empfehlungen und konkrete Maßnahmen vor mit dem Ziel, die wesentlichen Hemmnisse beim 

Windenergieausbau aufzulösen. Dazu gehört insbesondere die Bereitstellung einer ausreichenden 

Flächenkulisse und die Beschleunigung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie 

eine stärkere Koordinierung bei übergreifenden regulatorischen und wirtschaftlichen Aspekten. 

Der Task Force gehören das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE), das 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD), das Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr (MUNV), das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) 

sowie die Staatskanzlei (STK) an. Im Rahmen von drei Arbeitsgruppen mit den Aufgabenbereichen 

„Planung und Flächenbereitstellung“, „Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher 

Genehmigungsverfahren“ und „Übergeordnete Fragestellungen“ sind daneben auch die nachgeordneten 

Behörden und Landesgesellschaften eingebunden, wie etwa das Landesamt für Natur, Umwelt- und 

Verbraucherschutz, die NRW.Energy4Climate und der Landesbetrieb Wald und Holz. Zusätzlich sorgen 

externe Sachverständige für den notwendigen Praxisbezug.  

 

Folgende Maßnahmen für den beschleunigten Ausbau der Windenergie wurden bereits beschlossen und 

umgesetzt: 

Mit dem am 28. Dezember 2022 veröffentlichten Erlass zum beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren 

Energien wurden weitreichende Erleichterungen insbesondere beim Ausbau der Windenergie im Wald in 

Kraft gesetzt. Sogenannte Kalamitätsflächen und Nadelwaldflächen stehen nun landesplanerisch 

regelmäßig für die Windenergienutzung zur Verfügung. Ausgenommen sind hiervon waldarme 

Gemeinden, Naturschutz-Flächen sowie Laub- und Laubmischwälder. 

 

Am 21. Februar 2023 wurde eine „Gemeinsame Absichtserklärung (Letter of Intent) zur Optimierung, 

Beschleunigung und Unterstützung von Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen in NRW 

(„Regionale-Initiative Wind“) durch die kommunalen Spitzenverbände, die Bezirksregierungen und 

Umweltminister Oliver Krischer unterzeichnet. In den Regional-Initiativen Wind (RIW) arbeiten die 

Bezirksregierungen und die Kreise und kreisfreien Städte zur Optimierung, Beschleunigung und 

Unterstützung von Genehmigungsverfahren eng zusammen. Die Bezirksregierungen beraten die Kreise 

und kreisfreien Städte in juristischen und fachlichen Fragestellungen und unterstützen die 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Oberstes Ziel ist die unmittelbare 

Verfahrensbeschleunigung und die Stärkung der Fachkompetenz für die Genehmigung von 

Windenergieanlagen. 
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Die am 27. Februar 2023 vorgelegte neue Planungshilfe für Kommunen soll Städte und Gemeinden noch 

gezielter bei der Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen unterstützen. In der FAQ-Sammlung 

werden planungs- und genehmigungsrechtliche Fragen rund um den Windenergie-Ausbau beantwortet. 

Hintergrund sind die umfassenden Neuregelungen im Wind-an-Land-Gesetz (WaLG), die im Februar in 

Kraft getreten sind. Bei der FAQ-Sammlung stehen planungsrechtliche Regelungen sowie das neue 

Instrument der Positivplanung im Vordergrund, das die Möglichkeiten der Kommunen bei der Ausweisung 

von Flächen für die Windenergienutzung konkretisiert. 

 

Am 8. März 2023 wurde die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen (LANUV) vorgenommene Flächenanalyse (Flächenanalyse Windenergie NRW, s.a. Kapitel 2.1) 

vorgestellt, auf deren Basis nun eine gerechte Verteilung der geeigneten Windflächen für die sechs 

Planungsregionen des Landes erfolgt. Grundlage der Windflächenanalyse des LANUV ist ein 

umfangreicher Kriterienkatalog, der zur Verfügung stehende Flächen im Land präzisiert und 

Ausschlussflächen definiert. Insgesamt stellt das LANUV ein landesweites Gesamtpotenzial der Flächen 

für die Windenergienutzung von 126.249 Hektar beziehungsweise 3,7 Prozent der Landesfläche fest. 

Anfang März 2023 wurde durch den Bundesrat die Regelung zur Umsetzung der EU-Notfallverordnung 

(VO (EU) 2022/2577) final beschlossen. Das Landesumweltministerium hat die Unteren 

Naturschutzbehörden sowie die Unteren Immissionsschutzbehörden mit einem Erlass über die EU-

Notfallverordnung zu unmittelbaren Rechtswirkungen sowie nationalen Umsetzung durch § 6 

Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) am 10. März 2023 informiert. 

 

Weitere Maßnahmen der Landesregierung werden aktuell auf den Weg gebracht. Der Windenergieerlass 

Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2018 wird aktuell umfassend novelliert, um den 

Genehmigungsbehörden sowie den Projektierern und Vorhabenträgern von Windenergieprojekten 

größtmögliche Hilfestellungen bei Auslegungsfragen an die Hand zu geben und die Verfahren weiter zu 

standardisieren und zu vereinfachen. In diesem Zuge wird auch die möglichst vollständige Digitalisierung 

der Genehmigungsverfahren parallel vorangetrieben.  

Mit einer Repowering-Offensive will die Landesregierung die großen Potenziale des Repowerings von 

Windenergieanlagen in den nächsten Jahren heben. In NRW erreichen Anlagen mit insgesamt rd. 2,6 GW 

installierter Leistung bis zur Mitte der 2020er Jahre das Ende der EEG-Förderung. Um möglichst viele 

davon durch moderne, leistungsstärkere Anlagen zu ersetzen, arbeitet die Landesregierung an weiteren 

Maßnahmen zur Vereinfachung des Repowerings und wird dabei die durch den Bund bisher bereits 

eingeleiteten Maßnahmen und Regelungen nutzen.  

Um möglichst kurzfristig weitere Flächen für die Windenergie bereitzustellen, sollen insbesondere 

landeseigene Flächen in den Blick genommen und vermarktet werden. Dazu sind Maßnahmen in 
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Bearbeitung, die dabei unterstützen insbesondere auf landeseigenen Waldflächen, Windenergieanlagen 

zu errichten.  

Die Landesregierung wird sich ebenfalls dafür einsetzen, die Durchlaufzeiten für 

Transportgenehmigungen von Anlagenteilen zu verkürzen. Denn insbesondere bei zunehmend 

leistungsstärkeren, größeren Anlagen nehmen Genehmigungen für Schwer- und Sondertransporte 

Wochen oder Monate in Anspruch. 

In puncto Akzeptanzsteigerung arbeitet die Landesregierung aktuell an einem Entwurf für ein 

Bürgerenergiegesetz, mit dem geregelt wird, wie Anwohnerinnen und  Anwohner noch stärker an der 

Wertschöpfung der Anlagen in ihrem Umfeld beteiligt werden können.  

Gleichzeitig wird aktuell ein Bürgerenergiefonds durch die NRW.BANK aufgelegt, der gezielt 

Windenergieprojekte von Bürgerinnen und Bürgern bei der Projektentwicklung durch Risikokapital 

unterstützt. So können noch mehr Menschen ihre eigenen Energiewende- und Klimaschutzprojekte 

umsetzen. Dabei werden sie zusätzlich von fachlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der 

Landesgesellschaft NRW.energy4climate beraten. 
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ANHANG 

II. Daten zur Windenergie an Land (Flächen, Genehmigung, Planung, Repowering) 

Anhang II.1 Ausgewiesene Fläche für Windenergie an Land  

GIS-Daten der unter II.1 genannten, ausgewiesenen Flächen für Windenergie an Land für die Ebene der Regionalplanung wurden als Shapefiles im 

Koordinatensystem ETRS 1989 UTM Zone 32N übersandt.  

 

Planbezeichnung  Planungsebene  Ausgewiesen
e Fläche für 
Windenergie 
an Land [ha] 

Sofern Flächen der Regionalplanung [Optional] 
Angabe, ob für 
die Planung 
Ausschlusswirku
ng gilt  

[Optional] 
Angabe, ob 
WEA Rotor 
innerhalb der 
ausgewiesene
n Fläche 
liegen muss  

Als 
Vorranggebi
et 
ausgewiesen 
[ha] 

Als 
Vorranggebiet 
mit der Wirkung 
von 
Eignungsgebiet
en ausgewiesen 
[ha] 

Als 
Eignungs-
gebiet 
ausgewiese
n [ha] 

Als andere 
Gebietsfor
m 
ausgewiese
n [ha] 

Regionalplan 
Düsseldorf 

Regionalplanu
ng 

2.452 2.265   187 nein nein 

Regionalplan Münster Regionalplanu
ng 

8.100 8.100    nein nein 

Aachen Bauleitplanung 113,0 
    

ja ja  

Ahaus Bauleitplanung 223,9 
    

ja ja  

Ahlen Bauleitplanung 320,7 
    

ja ja  

Aldenhoven Bauleitplanung 154,8 
    

ja ja  

Alpen Bauleitplanung 16,6 
    

ja ja  

Alsdorf Bauleitplanung 12,6 
    

ja ja  

Altenbeken Bauleitplanung 343,6 
    

ja ja  

Altenberge Bauleitplanung 307,0 
    

ja ja  

Anröchte Bauleitplanung 199,6 
    

ja ja  

Ascheberg Bauleitplanung 306,2 
    

ja ja  
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Attendorn Bauleitplanung 6,1 
    

ja ja  

Bad Berleburg Bauleitplanung 18,8 
    

ja ja  

Bad Driburg Bauleitplanung 22,6 
    

ja ja  

Bad Lippspringe Bauleitplanung 93,1 
    

ja ja  

Bad Oeynhausen Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Bad Salzuflen Bauleitplanung 62,8 
    

ja ja  

Bad Sassendorf Bauleitplanung 0,1 
    

ja ja  

Bad Wünnenberg Bauleitplanung 1.619,7 
    

ja ja  

Baesweiler Bauleitplanung 64,6 
    

ja ja  

Balve Bauleitplanung 14,4 
    

ja ja  

Barntrup Bauleitplanung 85,0 
    

ja ja  

Beckum Bauleitplanung 101,6 
    

ja ja  

Bedburg Bauleitplanung 617,6 
    

ja ja  

Bedburg-Hau Bauleitplanung 29,9 
    

ja ja  

Bergheim Bauleitplanung 298,0 
    

ja ja  

Bergkamen Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Bestwig Bauleitplanung 42,7 
    

ja ja  

Beverungen Bauleitplanung 306,5 
    

ja ja  

Bielefeld Bauleitplanung 86,0 
    

ja ja  

Billerbeck Bauleitplanung 83,4 
    

ja ja  

Blankenheim Bauleitplanung 223,0 
    

ja ja  

Blomberg Bauleitplanung 227,3 
    

ja ja  

Bocholt Bauleitplanung 450,8 
    

ja ja  

Bönen Bauleitplanung 11,9 
    

ja ja  

Borchen Bauleitplanung 414,1 
    

ja ja  

Borgentreich Bauleitplanung 143,3 
    

ja ja  

Borgholzhausen Bauleitplanung 38,3 
    

ja ja  

Borken Bauleitplanung 222,0 
    

ja ja  

Bornheim Bauleitplanung 56,5 
    

ja ja  

Bottrop Bauleitplanung 67,4 
    

ja ja  

Brakel Bauleitplanung 69,5 
    

ja ja  

Brilon Bauleitplanung 302,4 
    

ja ja  

Brüggen Bauleitplanung 16,7 
    

ja ja  

Bünde Bauleitplanung 23,6 
    

ja ja  
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Burbach Bauleitplanung 23,3 
    

ja ja  

Büren Bauleitplanung 482,2 
    

ja ja  

Burscheid Bauleitplanung 5,0 
    

ja ja  

Castrop-Rauxel Bauleitplanung 49,6 
    

ja ja  

Coesfeld Bauleitplanung 952,7 
    

ja ja  

Dahlem Bauleitplanung 15,3 
    

ja ja  

Datteln Bauleitplanung 5,2 
    

ja ja  

Delbrück Bauleitplanung 54,4 
    

ja ja  

Detmold Bauleitplanung 46,4 
    

ja ja  

Dinslaken Bauleitplanung 17,9 
    

ja ja  

Dörentrup Bauleitplanung 91,4 
    

ja ja  

Dormagen Bauleitplanung 46,8 
    

ja ja  

Dorsten Bauleitplanung 108,4 
    

ja ja  

Dortmund Bauleitplanung 162,1 
    

ja ja  

Drensteinfurt Bauleitplanung 189,3 
    

ja ja  

Drolshagen Bauleitplanung 2,1 
    

ja ja  

Dülmen Bauleitplanung 96,7 
    

ja ja  

Düren Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Elsdorf Bauleitplanung 136,0 
    

ja ja  

Emmerich am Rhein Bauleitplanung 7,7 
    

ja ja  

Emsdetten Bauleitplanung 126,0 
    

ja ja  

Engelskirchen Bauleitplanung 11,3 
    

ja ja  

Enger Bauleitplanung 4,8 
    

ja ja  

Ennigerloh Bauleitplanung 298,0 
    

ja ja  

Ense Bauleitplanung 71,2 
    

ja ja  

Erftstadt Bauleitplanung 872,6 
    

ja ja  

Erkelenz Bauleitplanung 116,4 
    

ja ja  

Erwitte Bauleitplanung 64,9 
    

ja ja  

Eschweiler Bauleitplanung 372,2 
    

ja ja  

Eslohe (Sauerland) Bauleitplanung 10,1 
    

ja ja  

Espelkamp Bauleitplanung 39,3 
    

ja ja  

Euskirchen Bauleitplanung 101,6 
    

ja ja  

Everswinkel Bauleitplanung 210,1 
    

ja ja  

Extertal Bauleitplanung 127,1 
    

ja ja  
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Finnentrop Bauleitplanung 13,8 
    

ja ja  

Frechen Bauleitplanung 63,0 
    

ja ja  

Freudenberg Bauleitplanung 66,2 
    

ja ja  

Fröndenberg/Ruhr Bauleitplanung 32,5 
    

ja ja  

Gangelt Bauleitplanung 130,9 
    

ja ja  

Geilenkirchen Bauleitplanung 96,3 
    

ja ja  

Geldern Bauleitplanung 45,3 
    

ja ja  

Gescher Bauleitplanung 474,0 
    

ja ja  

Geseke Bauleitplanung 161,8 
    

ja ja  

Goch Bauleitplanung 890,3 
    

ja ja  

Grefrath Bauleitplanung 16,4 
    

ja ja  

Greven Bauleitplanung 126,7 
    

ja ja  

Grevenbroich Bauleitplanung 320,4 
    

ja ja  

Gronau (Westf.) Bauleitplanung 256,9 
    

ja ja  

Gummersbach Bauleitplanung 3,4 
    

ja ja  

Gütersloh Bauleitplanung 104,7 
    

ja ja  

Hagen Bauleitplanung 0,3 
    

ja ja  

Halle (Westf.) Bauleitplanung 17,6 
    

ja ja  

Haltern am See Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Halver Bauleitplanung 3,2 
    

ja ja  

Hamm Bauleitplanung 86,4 
    

ja ja  

Hamminkeln Bauleitplanung 76,1 
    

ja ja  

Harsewinkel Bauleitplanung 12,6 
    

ja ja  

Hattingen Bauleitplanung 99,1 
    

ja ja  

Havixbeck Bauleitplanung 26,7 
    

ja ja  

Heek Bauleitplanung 375,1 
    

ja ja  

Heiden Bauleitplanung 329,1 
    

ja ja  

Heimbach Bauleitplanung 63,7 
    

ja ja  

Heinsberg Bauleitplanung 173,8 
    

ja ja  

Hellenthal Bauleitplanung 238,0 
    

ja ja  

Hemer Bauleitplanung 8,0 
    

ja ja  

Herscheid Bauleitplanung 3,9 
    

ja ja  

Herzebrock-Clarholz Bauleitplanung 30,9 
    

ja ja  

Herzogenrath Bauleitplanung 41,3 
    

ja ja  
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Hiddenhausen Bauleitplanung 1,8 
    

ja ja  

Hilchenbach Bauleitplanung 30,4 
    

ja ja  

Hille Bauleitplanung 7,5 
    

ja ja  

Holzwickede Bauleitplanung 15,3 
    

ja ja  

Hopsten Bauleitplanung 242,2 
    

ja ja  

Horn-Bad Meinberg Bauleitplanung 30,8 
    

ja ja  

Hörstel Bauleitplanung 442,6 
    

ja ja  

Horstmar Bauleitplanung 234,5 
    

ja ja  

Hövelhof Bauleitplanung 4,1 
    

ja ja  

Höxter Bauleitplanung 73,8 
    

ja ja  

Hückelhoven Bauleitplanung 32,7 
    

ja ja  

Hückeswagen Bauleitplanung 4,8 
    

ja ja  

Hüllhorst Bauleitplanung 12,6 
    

ja ja  

Hünxe Bauleitplanung 128,0 
    

ja ja  

Hürtgenwald Bauleitplanung 147,4 
    

ja ja  

Hürth Bauleitplanung 35,1 
    

ja ja  

Ibbenbüren Bauleitplanung 225,1 
    

ja ja  

Inden Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Iserlohn Bauleitplanung 5,9 
    

ja ja  

Isselburg Bauleitplanung 35,1 
    

ja ja  

Issum Bauleitplanung 194,6 
    

ja ja  

Jüchen Bauleitplanung 132,7 
    

ja ja  

Jülich Bauleitplanung 291,6 
    

ja ja  

Kaarst Bauleitplanung 69,8 
    

ja ja  

Kalkar Bauleitplanung 82,4 
    

ja ja  

Kall Bauleitplanung 77,1 
    

ja ja  

Kalletal Bauleitplanung 202,0 
    

ja ja  

Kamen Bauleitplanung 8,0 
    

ja ja  

Kamp-Lintfort Bauleitplanung 11,5 
    

ja ja  

Kempen Bauleitplanung 43,9 
    

ja ja  

Kerken Bauleitplanung 218,2 
    

ja ja  

Kerpen Bauleitplanung 96,0 
    

ja ja  

Kevelaer Bauleitplanung 89,5 
    

ja ja  

Kirchhundem Bauleitplanung 36,1 
    

ja ja  
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Kirchlengern Bauleitplanung 3,4 
    

ja ja  

Kleve Bauleitplanung 15,5 
    

ja ja  

Köln Bauleitplanung 20,0 
    

ja ja  

Korschenbroich Bauleitplanung 87,2 
    

ja ja  

Kreuzau Bauleitplanung 67,0 
    

ja ja  

Kreuztal Bauleitplanung 5,6 
    

ja ja  

Kürten Bauleitplanung 0,3 
    

ja ja  

Ladbergen Bauleitplanung 16,8 
    

ja ja  

Laer Bauleitplanung 87,5 
    

ja ja  

Lage Bauleitplanung 12,4 
    

ja ja  

Langenberg Bauleitplanung 42,2 
    

ja ja  

Langenfeld (Rhld.) Bauleitplanung 46,1 
    

ja ja  

Langerwehe Bauleitplanung 42,4 
    

ja ja  

Legden Bauleitplanung 287,6 
    

ja ja  

Leichlingen (Rhld.) Bauleitplanung 3,6 
    

ja ja  

Lemgo Bauleitplanung 362,1 
    

ja ja  

Lengerich Bauleitplanung 23,6 
    

ja ja  

Lennestadt Bauleitplanung 40,7 
    

ja ja  

Leopoldshöhe Bauleitplanung 15,3 
    

ja ja  

Lichtenau Bauleitplanung 1.694,5 
    

ja ja  

Lienen Bauleitplanung 35,7 
    

ja ja  

Lindlar Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Linnich Bauleitplanung 614,8 
    

ja ja  

Lippetal Bauleitplanung 17,4 
    

ja ja  

Lippstadt Bauleitplanung 32,8 
    

ja ja  

Lohmar Bauleitplanung 7,9 
    

ja ja  

Löhne Bauleitplanung 9,7 
    

ja ja  

Lotte Bauleitplanung 5,7 
    

ja ja  

Lübbecke Bauleitplanung 12,7 
    

ja ja  

Lüdinghausen Bauleitplanung 198,4 
    

ja ja  

Lügde Bauleitplanung 35,2 
    

ja ja  

Marienmünster Bauleitplanung 98,9 
    

ja ja  

Marsberg Bauleitplanung 1.120,5 
    

ja ja  

Mechernich Bauleitplanung 92,7 
    

ja ja  
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Meckenheim Bauleitplanung 80,2 
    

ja ja  

Meerbusch Bauleitplanung 22,0 
    

ja ja  

Meinerzhagen Bauleitplanung 19,1 
    

ja ja  

Merzenich Bauleitplanung 24,6 
    

ja ja  

Meschede Bauleitplanung 21,2 
    

ja ja  

Metelen Bauleitplanung 142,3 
    

ja ja  

Mettingen Bauleitplanung 0,5 
    

ja ja  

Mettmann Bauleitplanung 54,0 
    

ja ja  

Minden Bauleitplanung 26,6 
    

ja ja  

Möhnesee Bauleitplanung 76,6 
    

ja ja  

Mönchengladbach Bauleitplanung 91,8 
    

ja ja  

Monschau Bauleitplanung 246,2 
    

ja ja  

Morsbach Bauleitplanung 6,1 
    

ja ja  

Much Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Münster Bauleitplanung 441,3 
    

ja ja  

Nachrodt-Wiblingwerde Bauleitplanung 5,8 
    

ja ja  

Nettersheim Bauleitplanung 28,9 
    

ja ja  

Nettetal Bauleitplanung 6,8 
    

ja ja  

Neuenkirchen Bauleitplanung 155,3 
    

ja ja  

Neuenrade Bauleitplanung 84,5 
    

ja ja  

Neukirchen-Vluyn Bauleitplanung 8,5 
    

ja ja  

Neunkirchen-
Seelscheid 

Bauleitplanung 7,2 
    

ja ja  

Neuss Bauleitplanung 101,5 
    

ja ja  

Nideggen Bauleitplanung 62,4 
    

ja ja  

Niederzier Bauleitplanung 119,4 
    

ja ja  

Nieheim Bauleitplanung 217,7 
    

ja ja  

Nordkirchen Bauleitplanung 302,0 
    

ja ja  

Nordwalde Bauleitplanung 101,2 
    

ja ja  

Nörvenich Bauleitplanung 52,5 
    

ja ja  

Nottuln Bauleitplanung 35,2 
    

ja ja  

Nümbrecht Bauleitplanung 4,6 
    

ja ja  

Ochtrup Bauleitplanung 419,8 
    

ja ja  

Oelde Bauleitplanung 433,3 
    

ja ja  
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Oerlinghausen Bauleitplanung 3,6 
    

ja ja  

Olfen Bauleitplanung 45,7 
    

ja ja  

Olpe Bauleitplanung 40,7 
    

ja ja  

Olsberg Bauleitplanung 9,0 
    

ja ja  

Ostbevern Bauleitplanung 152,0 
    

ja ja  

Paderborn Bauleitplanung 607,0 
    

ja ja  

Petershagen Bauleitplanung 113,0 
    

ja ja  

Plettenberg Bauleitplanung 8,0 
    

ja ja  

Preußisch Oldendorf Bauleitplanung 94,0 
    

ja ja  

Pulheim Bauleitplanung 36,7 
    

ja ja  

Radevormwald Bauleitplanung 14,7 
    

ja ja  

Raesfeld Bauleitplanung 25,6 
    

ja ja  

Rahden Bauleitplanung 5,4 
    

ja ja  

Ratingen Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Recke Bauleitplanung 0,6 
    

ja ja  

Recklinghausen Bauleitplanung 26,9 
    

ja ja  

Rees Bauleitplanung 74,1 
    

ja ja  

Reichshof Bauleitplanung 6,3 
    

ja ja  

Reken Bauleitplanung 144,0 
    

ja ja  

Rheda-Wiedenbrück Bauleitplanung 208,5 
    

ja ja  

Rhede Bauleitplanung 190,0 
    

ja ja  

Rheinbach Bauleitplanung 96,8 
    

ja ja  

Rheinberg Bauleitplanung 52,2 
    

ja ja  

Rheine Bauleitplanung 453,6 
    

ja ja  

Rheurdt Bauleitplanung 297,7 
    

ja ja  

Rietberg Bauleitplanung 30,3 
    

ja ja  

Rödinghausen Bauleitplanung 10,5 
    

ja ja  

Rommerskirchen Bauleitplanung 14,3 
    

ja ja  

Rosendahl Bauleitplanung 0,1 
    

ja ja  

Rüthen Bauleitplanung 240,1 
    

ja ja  

Saerbeck Bauleitplanung 130,9 
    

ja ja  

Salzkotten Bauleitplanung 223,2 
    

ja ja  

Sassenberg Bauleitplanung 116,6 
    

ja ja  

Schermbeck Bauleitplanung 100,0 
    

ja ja  
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Schieder-Schwalenberg Bauleitplanung 16,3 
    

ja ja  

Schlangen Bauleitplanung 4,2 
    

ja ja  

Schleiden Bauleitplanung 257,7 
    

ja ja  

Schloß Holte-
Stukenbrock 

Bauleitplanung 5,5 
    

ja ja  

Schmallenberg Bauleitplanung 43,5 
    

ja ja  

Schöppingen Bauleitplanung 549,6 
    

ja ja  

Schwalmtal Bauleitplanung 323,9 
    

ja ja  

Schwelm Bauleitplanung 1,1 
    

ja ja  

Selfkant Bauleitplanung 31,7 
    

ja ja  

Selm Bauleitplanung 23,2 
    

ja ja  

Senden Bauleitplanung 31,0 
    

ja ja  

Sendenhorst Bauleitplanung 453,1 
    

ja ja  

Siegen Bauleitplanung 9,8 
    

ja ja  

Simmerath Bauleitplanung 403,7 
    

ja ja  

Soest Bauleitplanung 14,1 
    

ja ja  

Solingen Bauleitplanung 0,6 
    

ja ja  

Sonsbeck Bauleitplanung 4,2 
    

ja ja  

Spenge Bauleitplanung 1,6 
    

ja ja  

Stadtlohn Bauleitplanung 227,2 
    

ja ja  

Steinfurt Bauleitplanung 530,8 
    

ja ja  

Steinhagen Bauleitplanung 8,3 
    

ja ja  

Steinheim Bauleitplanung 25,4 
    

ja ja  

Stemwede Bauleitplanung 330,7 
    

ja ja  

Stolberg (Rhld.) Bauleitplanung 10,2 
    

ja ja  

Straelen Bauleitplanung 94,7 
    

ja ja  

Südlohn Bauleitplanung 147,0 
    

ja ja  

Tecklenburg Bauleitplanung 53,9 
    

ja ja  

Telgte Bauleitplanung 163,9 
    

ja ja  

Titz Bauleitplanung 124,2 
    

ja ja  

Tönisvorst Bauleitplanung 15,5 
    

ja ja  

Übach-Palenberg Bauleitplanung 55,0 
    

ja ja  

Uedem Bauleitplanung 160,5 
    

ja ja  

Unna Bauleitplanung 27,3 
    

ja ja  
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Velbert Bauleitplanung 0,1 
    

ja ja  

Velen Bauleitplanung 405,4 
    

ja ja  

Verl Bauleitplanung 0,0 
    

ja ja  

Versmold Bauleitplanung 20,7 
    

ja ja  

Vettweiß Bauleitplanung 495,1 
    

ja ja  

Viersen Bauleitplanung 95,3 
    

ja ja  

Vlotho Bauleitplanung 37,6 
    

ja ja  

Voerde (Niederrhein) Bauleitplanung 42,1 
    

ja ja  

Vreden Bauleitplanung 279,3 
    

ja ja  

Wachtendonk Bauleitplanung 87,2 
    

ja ja  

Wadersloh Bauleitplanung 75,2 
    

ja ja  

Waldbröl Bauleitplanung 17,6 
    

ja ja  

Waldfeucht Bauleitplanung 204,2 
    

ja ja  

Waltrop Bauleitplanung 14,3 
    

ja ja  

Warburg Bauleitplanung 167,9 
    

ja ja  

Warendorf Bauleitplanung 402,7 
    

ja ja  

Warstein Bauleitplanung 104,4 
    

ja ja  

Wassenberg Bauleitplanung 47,9 
    

ja ja  

Weeze Bauleitplanung 99,9 
    

ja ja  

Wegberg Bauleitplanung 41,3 
    

ja ja  

Weilerswist Bauleitplanung 84,4 
    

ja ja  

Welver Bauleitplanung 61,6 
    

ja ja  

Wenden Bauleitplanung 10,3 
    

ja ja  

Werl Bauleitplanung 87,9 
    

ja ja  

Werne Bauleitplanung 131,7 
    

ja ja  

Wesel Bauleitplanung 103,0 
    

ja ja  

Wesseling Bauleitplanung 31,2 
    

ja ja  

Westerkappeln Bauleitplanung 24,3 
    

ja ja  

Wettringen Bauleitplanung 131,7 
    

ja ja  

Wickede (Ruhr) Bauleitplanung 15,8 
    

ja ja  

Willebadessen Bauleitplanung 156,1 
    

ja ja  

Willich Bauleitplanung 15,9 
    

ja ja  

Wilnsdorf Bauleitplanung 11,5 
    

ja ja  

Winterberg Bauleitplanung 26,0 
    

ja ja  
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Wipperfürth Bauleitplanung 41,6 
    

ja ja  

Witten Bauleitplanung 0,8 
    

ja ja  

Wülfrath Bauleitplanung 29,1 
    

ja ja  

Wuppertal Bauleitplanung 17,6 
    

ja ja  

Würselen Bauleitplanung 64,1 
    

ja ja  

Zülpich Bauleitplanung 166,7 
    

ja ja  
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Anhang II.2 Planungen für neue Flächenausweisungen für Windenergie an Land  

 

1. GIS-Daten der unter II.2 genannten, geplanten Flächenausweisungen für Windenergie an Land (Planentwürfe) als Shapefiles im Koordinatensystem ETRS 

wurden übersandt.  

Plan-

bezeichnung  

Planungsebene  Ausgewiesene 

Fläche für 

Windenergie 

an Land [ha] 

Sofern Flächen der Regionalplanung [Optional] 

Angabe, ob für die 

Planung 

Ausschlusswirkung 

gilt  

[Optional] 

Angabe, ob 

WEA Rotor 

innerhalb der 

ausgewiesenen 

Fläche liegen 

muss  

Als 

Vorranggebiet 

ausgewiesen 

[ha] 

Als 

Vorranggebiet 

mit der Wirkung 

von 

Eignungsgebieten 

ausgewiesen [ha] 

Als 

Eignungs-

gebiet 

ausgewiesen 

[ha] 

Als andere 

Gebietsform 

ausgewiesen 

[ha] 

Regionalplan 

Münsterland 

Regionalplanung 15.749 15.749    nein nein 

 


